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Hochschulfinanzierung und Gleichstellungspolitik 

Die Einführung der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung bei der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) 1998 hat die Chance eröffnet, die Gleichstellungspolitik an Hochschulen erheblich wirksamer zu machen. Die Grundidee ist ganz einfach: Wer gleichstellungspolitische Leistungen erbringt, wird finanziell belohnt; wer keine Erfolge erzielt, muss Nachteile hinnehmen.

Die Vorzüge des neuartigen Steuerungsinstruments sind am besten zu verstehen, man vom Gesamtsystem der Hochschulfinanzierung in Deutschland ausgeht: Fast alle Hochschulen sind staatlich, werden also aus Steuermitteln finanziert. Die Finanzierung erfolgt überwiegend über die Länderhaushalte, ergänzend über den Bundeshaushalt. Dabei sind zwei Grundformen zu unterscheiden:

· Grundfinanzierung für die regulären Aufgaben in Lehre und Forschung 

· zeitlich befristete Programme zur Förderung bestimmter Personengruppen oder Aktivitäten.

Die befristeten Programme nehmen die Hochschulen an den goldenen Zügel, stellen diskretionäre finanzielle Anreize dar: Für förderbare Personen oder Aktivitäten gibt es zusätzliche Mittel. Im Rahmen dieser Programme wird die Gleichstellung von Frau und Mann schon lange gefördert. Dazu dienen vor allem die Bund-Länder-Hochschulsonderprogramme, die von der Logik her zu den Sonderprogrammen gehören, in der Praxis jedoch viele reguläre Aufgaben abdecken. Das dritte Hochschulsonderprogramm (HSP III) läuft Ende 2000 aus und wird 2001 durch das Programm "zur Förderung der Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft sowie zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre" (HWP) abgelöst, das insgesamt bis 2006 laufen soll. Bei der Frauenförderung bzw. Chancengleichheit ändert sich im Kern wenig: 18,5% der Mittel (pro Jahr 60 Mio. DM während der ersten drei Jahre) entfallen auf ein spezielles Teilprogramm; zusätzlich wird "eine Beteiligung von Frauen bei personenbezogenen Programmteilen in Höhe von 40% bei allen anderen Programmen angestrebt". Die Ausgestaltung konkreter Programme ist innerhalb eines gemeinsamen Rahmens Ländersache. In der Folge zeichnet sich die Frauenförderung in Bund-Länder-Hochschulprogrammen durch eine große Vielfalt aus. Die Besonderheiten der Fachhochschulen allerdings werden erst allmählich vermehrt berücksichtigt, weil die Hochschulsonderprogramme traditionell auf die Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses ausgerichtet sind und Fachhochschulen (noch?) kein Promotionsrecht haben und die Habilitation hier irrelevant ist. 
Beim traditionellen System der Grundfinanzierung spielte die Chancengleichheit keine Rolle. Vor der Novellierung des HRG waren die Mittelzuweisungen an die Hochschulen primär politisch bestimmt, hingen entscheidend von Tradition und Einfluss in bargaining-Prozessen zwischen Ministerien und Hochschulen ab (weshalb die Fachhochschulen bis heute noch erheblich schlechter finanziert sind als die Universitäten). Im Wesentlichen wurden die Ansätze Jahr für Jahr fortgeschrieben, mit differenzierten Zuschlägen entsprechend der Verhandlungsmacht. Die Zuweisungen der Länder an die Hochschulen waren in den Staatshaushalten detailliert nach Verwendungszwecken bzw. Titeln ausgewiesen, um die Verwendung der Gelder besser steuern und kontrollieren zu können. In der Folge richtete sich die Verwendung der Mittel nach haushaltsrechtlichen, bürokratischen Kriterien; finanzielle Anreize für ein zielgerichtetes und effizientes Verhalten waren damit nicht verbunden.
Das neue System der Grundfinanzierung sieht grundlegend anders aus. Wegen der verstärkten Selbststeuerungsansätze in der Hochschulreform musste man den Hochschulen auch in Finanzfragen mehr Autonomie geben, wollte aber verständlicherweise auf politische Lenkung nicht verzichten. Deshalb sind die viel zitierte Globalisierung der Haushalte und die leistungsorientierte Hochschulfinanzierung zwei Seiten einer Medaille: Mit der Globalisierung entfällt die Detaillierung nach Titeln, die Leistungsorientierung knüpft die Mittelzuweisung an die Leistungen und stellt damit einen quasiautomatischen finanziellen Anreiz dar, höhere Leistungen zu erbringen. Dadurch kann der Leistungswettbewerb, der sich im Wirtschaftssystem vielfach bewährt hat, auch im Hochschulsystem genutzt werden. Was als Leistung gilt wird politisch festgelegt. Nach § 5 HRG gilt: "Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert sich an den in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags zu berücksichtigen." 
Über die konkrete Ausgestaltung dieser Vorgaben wird primär in der Hochschulfinanzierung der Bundesländer entschieden, die über die Mittelverteilung zwischen den Hochschulen bestimmt. Obwohl diese Entscheidungsprozesse noch nicht in allen Ländern abgeschlossen sind, zeigt sich bei den Ländermodellen bereits eine große Vielfalt. Die drei Grundelemente: 
· Pauschalbeträge je Hochschule oder Fachbereich
· formelgebundene Mittelzuweisungen anhand der verschiedensten Indikatoren für objektive, quantitativ messbare Ist-Leistungen (z.B. tatsächliche Zahl der Studierenden oder Frauenanteile bei den Professuren)

· Zielvereinbarungen auf vertraglicher Basis, auch für qualitative und Soll-Leistungen (z.B. geplante Zahl der Studierenden oder Ausbau der Frauen und Geschlechterforschung).
Alle bisherigen Ländermodelle sind im Konsens zwischen Ministerium und Hochschulen erarbeitet worden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass insgesamt die Besitzstandswahrung gegenüber leistungsorientierten Umverteilungen dominiert.
Die Ländermodelle stellen die Bezugspunkte für die Mittelverteilung innerhalb der einzelnen Hochschulen, also zwischen den Fachbereichen oder Fakultäten, dar. Denn die Hochschule als Ganze kann nur dadurch höhere Einnahmen erzielen, dass sich die einzelnen Fachbereiche oder Fakultäten entsprechend den Leistungskatalogen der Ländermodelle verhalten. Daher erfordert bereits das Eigeninteresse eine Orientierung am jeweiligen Ländermodell. Trotzdem wird die Vielfalt der Modelle mit der zunehmenden Umgestaltung der internen Hochschulfinanzierung noch größer werden, schon allein wegen der unterschiedlichen Fächerstrukturen und der Bedeutung der Besitzstandswahrung auch innerhalb der Hochschulen.
Die Einbeziehung der Frauenförderung in die leistungsbezogene Hochschulfinanzierung sehen wir als Chance, die Frauenförderung durch finanzielle Anreize wirksamer zu machen. Deshalb beschäftigen uns schon länger mit dem Thema, und zwar in politischer und wissenschaftlicher Perspektive. Einen ersten konkreten Vorschlag hat die Landeskonferenz der FH-Frauenbeauftragten 1996 vorgelegt; er basierte auf den Ansätzen zu einer leistungsorientierten Hochschulfinanzierung, die es in Baden-Württemberg für Fachhochschulen schon vor 1998 gab. Dadurch konnten wir die Ausgestaltung der Hochschulfinanzierung im Land beeinflussen. Nach den 1999 getroffenen Vereinbarungen zwischen Ministerium und Rektorenkonferenzen werden im sog. Anreizteil 24% der Mittel nach Frauenförderkriterien vergeben; bei den Fachhochschulen geschieht das jeweils zur Hälfte nach den Veränderungen der Frauenanteile bei den Professuren und bei den AbsolventInnen. Für die Umsetzung des Landesmodells innerhalb der Hochschulen haben wir Empfehlungen erarbeitet.
Details zur Ausgestaltung, Einbindung und Wirkungsweise von Frauenförderkomponenten in der leistungsorientierten Hochschulfinanzierung sind in der Darstellung des Modells der Lakof FH nachzulesen (Erklärung der Formeln). Zur weiteren Information finden Sie einige unserer Aufsätze, zusammen mit weiteren Literaturangaben und Webadressen, unter Veröffentlichungen / Zur leistungsorientierten Hochschulfinanzierung. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns.
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